
 

Verfahrensablauf bei Kindeswohlgefährdung 
„Eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des § 1666 BGB Abs.1 S.1 liegt dann vor, wenn eine gegenwärtige oder zumindest unmittelbar 

bevorstehende Gefahr für die Kindes-/Jugendentwicklung abzusehen ist, die bei ihrer Fortdauer eine erhebliche Schädigung des 
körperlichen, geistigen, seelischen Wohls des Kindes/Jugendlichen mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt“ (Bundesgerichtshof) 
 
Verantwortung der Träger von Einrichtungen und Diensten: 
Der Schutzauftrag der Schulen gegenüber den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen findet sich im §42 Abs. 6 SchulG NRW wieder, sowie bei den 
Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, im §8a Abs. 4 SGB VIII.  
Grundsätzlich ist zu beachten, dass immer die Institution in der Verantwortung steht, die das Kind betreut bzw. beschult. 
Nach Feststellung kindeswohlgefährdender Aspekte, hat sodann die betreuende Institution Personensorgeberechtigte in die Klärung miteinzubeziehen, und 
mit ihnen im Zusammenwirken für ausreichenden Schutz zu sorgen.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Erheblich belastete Situation Ungenügende/gefährdende 

Situation  

akut drohende Gefahr für 

Kind/Jugendlichen 

Gespräch Institution mit Personensorgeberechtigten 

Ziel: Ursachen klären, gemeinsames Vorgehen abstimmen, Konsequenzen durchsprechen, 

Hilfestellung anbieten, Gefährdung abstellen, Beispiel: Schulbesuch/Kitabesuch sicherstellen,  

Gesprächsprotokoll mit Unterschriften aller Beteiligten. 

kooperatives Verhalten der 

Sorgeberechtigten: Angebote der 

involvierten Institution oder anderer 

Institutionen werden angenommen 

unkooperatives Verhalten der 

Sorgeberechtigen: keine Reaktion auf das 

Gesprächsangebot/Gespräch, Angebote der 

Institution werden abgelehnt  

Hilfestellungen reichen 

aus = Ende 
angebotene Hilfen reichen nicht aus 

Eltern kooperativ, nehmen selbständig Kontakt zum 

JA auf - Institution überprüft die Kontaktaufnahme 

zum JA – bzw. stellt auf Wunsch der 

Personensorgeberechtigten den Kontakt zum JA her 

Eltern nicht kooperativ 

ASD wird schriftlich durch Institution verständigt - ASD wird tätig - meldende Institution erhält eine 

Rückmeldung durch den ASD  

Mail an: jugendamt@dorsten.de 

Mo. – Do. 8:00 bis 16:00 Uhr & Fr. 8:00 bis 13:00 Uhr – Jugendamt 02362/66-4666 

außerhalb der Servicezeiten: Polizeileitstelle Dorsten Tel. 02362/6012531  

 

Kolleg*in / Mitarbeiter*in beobachtet Situation 

ungutes Bauchgefühl, z.B. gefährdende Situation (blaue Flecke), Vernachlässigung, witterungsunangemessene Kleidung, usw. 

Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung 

Kolleg*in / Mitarbeiter*in dokumentiert Situation 

Fakten, Datum, Uhrzeit, ggf. Ort oder beteiligte Personen – keine Vermutungen 

Sitzung des Krisenteams „Kindeswohlgefährdung“ der feststellenden Institution 

Einschätzung der Situation durch das Krisenteam mit Protokoll ggfls. Hinzuziehung INSOFA 

(insofern erfahrene Fachkraft – §8b-Beratung)  

Kolleg*in/Mitarbeiter*in schätzt Gefährdung ein  

bestätigt sich das ungute Gefühl, Involvieren der Klassen-/Kitaleitung, ggf. weiterer Kolleg*in/ wie 

OGS, Schulsozialarbeiter, weitere Erzieherin, etc. 

anschließend Zusammentragen der Ergebnisse in einem Protokoll 

Information an Leitung/Vorgesetzte/ 

Fachberatung 

mailto:jugendamt@dorsten.de

